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Anfrage zu „privaten Verstrickungen“ bei Personalbeset zungen in der Stadtverwaltung – II 
Reg-Nr. 345/2008 
 
Wiederholt ist grundsätzlich festzustellen, dass nach § 29 Thüringer Kommunalordnung 
Personalangelegenheiten in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters fallen. 
 
Ich möchte jedoch auf die Anfragen wie folgt Stellung nehmen: 
 
1. Wie viele Bewerber kamen im ersten und im wiederholten Auswahlverfahren jeweils in die sog. 

engere Auswahl? 
 

Im ersten Auswahlverfahren kamen 8 Bewerberinnen und Bewerber und im wiederholten 
Auswahlverfahren kamen 10 Bewerberinnen und Bewerber in die sogenannte engere Auswahl. 

 
2. Wie viele Bewerber kamen beim wiederholten Auswahlverfahren in die engere Auswahl, die 

beim ersten Verfahren nicht in die engere Auswahl gekommen waren? 
 

Im wiederholten Auswahlverfahren kamen 6 Bewerberinnen und Bewerber in die engere 
Auswahl, die beim ersten Verfahren nicht in die engere Auswahl gekommen waren. 

 
3. Wie viele Bewerber kamen beim wiederholten Auswahlverfahren nicht mehr in die engere 

Auswahl, die beim ersten Verfahren in die engere Auswahl gekommen waren?  
 

Beim wiederholten Auswahlverfahren kamen 4 Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr in die 
engere Auswahl, welche jedoch beim ersten Auswahlverfahren in die engere Wahl gekommen 
waren. 

 
4. Kam der im ersten Auswahlverfahren für die Stelle ausgewählte Bewerber beim wiederholten 

Auswahlverfahren in die engere Auswahl? 
 

Der im ersten Auswahlverfahren für die Stelle ausgewählte Bewerber kam beim wiederholten 
Auswahlverfahren nicht in die engere Auswahl. 
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5. Wenn nein: Was waren die Gründe, ihn beim wiederholten Verfahren nicht mehr in die engere 

Auswahl zu nehmen? 
 

Gründe hierfür waren, dass im wiederholten Auswahlverfahren bei der Sichtung der 
Bewerbungen ersichtlich wurde, dass Bewerberinnen und Bewerber vorhanden waren, welche 
dem Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle wesentlich besser gerecht wurden. 

 
6. War der im wiederholten Auswahlverfahren für diese Stelle nunmehr ausgewählte Bewerber 

beim ersten Auswahlverfahren in die engere Auswahl gekommen? 
 

Der im wiederholten Auswahlverfahren für diese Stelle nunmehr ausgewählte Bewerber war 
beim ersten Auswahlverfahren nicht in die engere Wahl gekommen. 

 
7. Wenn nein: Was waren die Gründe, ihn beim wiederholten Verfahren nunmehr in die engere 

Auswahl zu nehmen? 
 

Die Gründe, den im wiederholten Auswahlverfahren für diese Stelle ausgewählten Bewerber zu 
entscheiden liegen vor allem darin, dass der Bewerber als staatlich geprüfter Techniker 
Erfahrungen als Objektleiter einer Gebäudemanagementfirma, die sich auf Facilitymanagement 
spezialisiert hat, vorweisen konnte, d.h., der im zweiten Auswahlverfahren ausgewählte 
Bewerber hat im Wesentlichen die Tätigkeit, die von der ausgeschriebenen Stelle zu erfüllen ist,  
in der Vergangenheit über Jahre hinweg durchgeführt und entsprechende 
Personalverantwortung, einschließlich der Lehrlingsausbildung, getragen.  

 
 
 
 
 
Matthias Doht 
Oberbürgermeister  
 
 
 
 


